
  

 

 Ihre Kontaktdaten 
 

 

   

 Firma/Organisation/Verein  

   

  Ansprechpartner:in  

   

  Straße/Postfach  

   

  PLZ, Ort  

   

  Telefon  

   

  E-Mail  

   

  Internet  

   

   

   

  Abweichende Rechnungsanschrift 

 
 

 

1 

ANMELDUNG FREIBURG 2026 
ANMELDESCHLUSS: 24.08.2026 
 

15 % Frühbucherrabatt (bis 29.06.2026) 
15 % Kombi-Rabatt (bei vorheriger Teilnahme an der LEBEN UND TOD Bremen 2026) 

15 % Rabatt ab 25 m²  
Rabatte gelten nicht für den Marktstand. 

 

 
Auf unserem Stand sind Mitausstellende vertreten. 
(Wenn vorhanden, bitte Seite 2 ausfüllen.) 

   

Standfläche  Front x Tiefe  
      

   m²    m    m 
      

 

   
 Reihenstand (ab 6 m²)  136,00 €/m² 

   
 Eckstand (ab 6 m²) 139,00 €/m² 

   
 Kopfstand (ab 12 m²) 142,00 €/m² 

   
 Blockstand (ab 20 m²) 145,00 €/m² 

   
   

 Marktstand (4 m²)   399,00 € pauschal* 

* Marktstände sind subventionierte Standflächen inkl. Teppich und Standwänden. 
Vorbehalten für Kleinstunternehmen, Vereine, Start-Ups. 
Platzierung als Eckstand. Zulassung nach Prüfung durch Messeleitung. 
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16.+17. Oktober 26 ∞ Freiburg 
 

 

LEBEN UND TOD 
c/o Messe Bremen 
Findorffstraße 101 

28215 Bremen 
 

 
 
 
Per Post oder per E-Mail an: 

info@leben-und-tod.de 
 
 
 
 
 
 

 
BITTE BEACHTEN SIE: 

• JETZT NEU: Die Standmiete 
beinhaltet Trennwände und 
Teppich 
 

• Weitere Standausstattung in 
Eigenleistung möglich oder 
als Zusatzleistung buchbar 

 
• Ausstellungsausweise inkl. 

(Anzahl siehe Besondere 
Teilnahmebedingungen) 

 
• Abbau vor Veranstaltungsende 

(16:30 Uhr) ist untersagt 
(Vertragsstrafe 500,00 €) 

 
Alle angegebenen Preise verstehen sich netto 
zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in ihrer 
jeweiligen gesetzlichen Höhe. Die endgültige 
Zulassung zur Teilnahme erfolgt vorbehaltlich der 
Prüfung durch die Veranstalterin. 
 
Es gelten die Besonderen Teilnahmebedingungen 
für die Veranstaltung LEBEN UND TOD 
(Einzusehen unter https://www.leben-und-
tod.de/agb). 
 
Mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie die 
Besonderen Teilnahmebedingungen. 
 
 
 

 Ort, Datum 
 
 
 

 Unterschrift 
 



 
 
Bei mehr als zwei Mitaussteller:innen Dokument 
entsprechend vervielfältigen. 

 

 Kontaktdaten Mitaussteller:in 
 

 

   

 Firma/Organisation/Verein  

   

  Ansprechpartner:in  

   

  Straße/Postfach  

   

  PLZ, Ort  

   

  Telefon  

   

  E-Mail  

   

  Internet  

 
 

 Kontaktdaten Mitaussteller:in 
 

 

   

 Firma/Organisation/Verein  

   

  Ansprechpartner:in  

   

  Straße/Postfach  

   

  PLZ, Ort  

   

  Telefon  

   

  E-Mail  

   

  Internet  

 

ANMELDUNG Mitaussteller:innen 

 

 Kontaktdaten Hauptaussteller:in 
 

 

   

 Firma/Organisation/Verein  
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16.+17. Oktober 26 ∞ Freiburg 
 

 

LEBEN UND TOD 
c/o Messe Bremen 
Findorffstraße 101 

28215 Bremen 
 

 
 
 
Per Post oder per E-Mail an: 

info@leben-und-tod.de 
 

 

 

 

BITTE BEACHTEN SIE: 

 Alle Mitaussteller:innen 
müssen gemeldet sein. 

 Gebühr je Mitaussteller:in: 
160,00 €.  

 Sie wird dem/der 
Hauptaussteller:in berechnet 
und beinhaltet zwei 
Ausstellungsausweise. 

 Nicht angemeldete 
Mitaussteller:innen werden 
mit jeweils 500,00 € in 
Rechnung gestellt. 

 Abbau vor Veranstaltungsende 
(16:30 Uhr) ist untersagt 
(Vertragsstrafe 500,00 €) 

 

Alle angegebenen Preise verstehen sich netto 
zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in ihrer 
jeweiligen gesetzlichen Höhe. Die endgültige 
Zulassung zur Teilnahme erfolgt vorbehaltlich der 
Prüfung durch die Veranstalterin. 
 
Es gelten die Besonderen Teilnahmebedingungen 
für die Veranstaltung LEBEN UND TOD 
(Einzusehen unter https://www.leben-und-
tod.de/agb). 
 
Mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie die 
Besonderen Teilnahmebedingungen. 
 
 
 

 Ort, Datum 
 
 
 

 Unterschrift 



 

 

 

 

Besondere Teilnahmebedingungen LEBEN UND TOD Freiburg 2026 

1) Titel der Veranstaltung 
LEBEN UND TOD 

 
2) Teilnahmebedingungen 
Ergänzend und nachrangig zu diesen Besonderen Teil-

nahmebedingungen gelten die Ausstellungsbedin-
gungen für Veranstaltungen in der Messe Freiburg 
(Stand: August 2024) und die Sicherheitsbestimmun-

gen für Veranstaltungen der Freiburg Wirtschaft Tou-
ristik und Messe GmbH & Co. KG (Stand: August 

2024). Die in diesen Besonderen Teilnahmebedingun-
gen enthaltenen Regelungen gehen den Ausstellungs-
bedingungen und Sicherheitsbestimmungen vor, so-

fern und soweit sie im Widerspruch zu den Besonde-
ren  Teilnahmebedingungen stehen.  
 
3) Veranstalterin 
Ahorn Kultur GmbH 

Fürstenbrunner Straße 10/12 
14059 Berlin 
E-Mail: info@leben-und-tod.de  

 
4) Veranstaltungsort 
Messe Freiburg/SICK-Arena 

Neuer Messplatz 1 
79108 Freiburg 

 
5) Öffnungszeiten 
16. + 17.10.2026 

 
Besuchende:  

Fr., 16.10.2026 | 09:00 - 18:00 Uhr 
Sa., 17.10.2026 | 09:00 - 16:30 Uhr 
Ausstellende: 

Fr.,  16.05.2026 | 08:00 - 19:00 Uhr 
Sa., 17.10.2026 | 08:00 - 21:00 Uhr 
 

Außerhalb dieser Zeiten ist den Ausstellenden der 
Aufenthalt in den Messehallen nicht gestattet. 

 
6) Anmeldeschluss/Anmeldung 
28.08.2026 

 
Bitte verwenden Sie für die Anmeldung das von der 
Veranstalterin zur Verfügung gestellte Anmeldefor-

mular. Der/die Aussteller:in erklärt sich mit Änderun-
gen bzgl. der Lage des Standes innerhalb der Ausstel-

lung einverstanden. Besondere Platzierungswünsche 
als Bedingungen für eine Beteiligung können nicht an-
erkannt werden. Die Anmeldung ist ordnungsgemäß 

vorzunehmen. Die Folgen einer nicht ordnungsgemäß 
ausgefüllten Anmeldung trägt der oder die Ausstel-

ler:in. Mit Abgabe der Anmeldung erkennt der/die 
Aussteller:in die Besonderen Teilnahmebedingungen 
sowie die Technischen Richtlinien zur Veranstaltung 

in der jeweils aktuellen Version an.  
 
Mitaussteller:innen sind anmeldepflichtig und wer-
den je Mitaussteller:in mit 160,- € zzgl. MwSt. be-
rechnet. Bei Nichtanmeldung eines/einer Mitaus-
steller:in werden dem/der Hauptaussteller:in nach-
träglich 500,- € in Rechnung gestellt. 
 

7) Aufbauzeiten 
Do., 15.10.2026 | 08:00 - 20:00 Uhr 
 
Ist mit dem Aufbau des Standes am 15.10.2025 bis 
14:00 Uhr nicht begonnen worden, so kann die 

Veranstalterin über den Stand anderweitig verfügen. 
Die der Veranstalterin dadurch entstehenden Kosten 

hat der/die Aussteller:in zu tragen. Bis Freitag, 
16.10.2026 um 09:00 Uhr, müssen die Stände fertig 
aufgebaut, gereinigt und alle Verpackungsmaterialien 

beseitigt sein. 
 
8) Abbauzeiten 
Sa., 17.10.2026 | 16:30 - 20:00 Uhr 
(Zufahrt für Fahrzeuge ab 17:00 Uhr) 
 
Ein Abbau vor Veranstaltungsende ist nicht möglich. 
Bei Zuwiderhandlungen werden dem/der Hauptaus-

steller:in nachträglich 500,- € in Rechnung gestellt.  
 
9) Nomenklatur 
Hospiz, Pflege, Palliative Care, Palliativmedizin, Spiri-
tualität, Seelsorge, Trauerforschung und -begleitung, 

Bestattungskultur, Kirchen und Glaubensgemein-
schaften. 
 

10) Zulassung 
Zulassung zur Ausstellung erhalten nur Firmen, Ver-
bände, Vereine und Institutionen, die der Thematik 

der Veranstaltung entsprechen und deren Exponate 
oder Inhalte den Beschreibungen der Nomenklatur 

(siehe vorstehend Ziffer 9) sowie den Werten der LE-
BEN UND TOD entsprechen. Die LEBEN UND TOD ver-
folgt das Ziel, eine Kultur der Fürsorge und der hospiz-

lich-palliativen Begleitung zu etablieren.  
Die LEBEN UND TOD fühlt sich den Werten der Hospiz- 

und Palliativversorgung (wie sie in der „Charta zur Be-
treuung schwerstkranker und sterbender Menschen“ 
fixiert sind) verpflichtet und möchte den Ausbau und 

den Bekanntheitsgrad gerade dieser Versorgungs-
form vorantreiben. 
 

Über die Zulassung zur Veranstaltung und die Platzie-
rung entscheidet die Veranstalterin nach billigem Er-

messen. Die Aufnahme anderer Unternehmer:innen, 
Verbände und Institutionen in dem gemieteten Stand 
ist nur als registrierte:r Mitaussteller:in und mit vor-

heriger Zustimmung der Veranstalterin möglich. 
 
11) Ausstellungsgebühr 
Die Standflächenmiete beträgt: 
Markstand (4 m²)  399,- € 

Reihenstand (min. 6 m²)  136,- €/m² 
Eckstand (min. 6 m²)  139,- €/m² 
Kopfstand (min. 12 m²)  142,- €/m² 

Blockstand (min. 20 m²)  145,- €/m² 
 

Die Standflächenmiete beinhaltet Standwände und 
Teppichboden. 
 

Alle Preise sind Netto-Preise. Die MwSt. wird in der 
gültigen gesetzlichen Höhe zusätzlich erhoben. 
 
Bei Anmeldung bis einschließlich 29.06.2026 gilt ein 
Frühbucherrabatt i.H.v. 15 % auf die Standflächen-

miete (gilt nicht für den Markstand). 
Ab einer Flächengröße von 25 m² gilt ein 
Mengenrabatt i.H.v. 15 % auf die Standflächen-miete. 

Bei zuvor erfolgter Teilnahme als Aussteller:in an der 
LEBEN UND TOD 2026 in Bremen gilt ein Kombirabatt 
i.H.v. 15 % auf die Standflächenmiete. 

 
 

12) Sonderleistungen 
Sonderleistungen, z.B. Anschlüsse für Wasser, Strom, 

Telekommunikation usw., müssen separat angefor-
dert werden. Diese Sonderleistungen werden dem 
oder der Aussteller:in separat in Rechnung gestellt. 

Wasserzu- und -abflüsse können nur entsprechend 
der technischen Möglichkeiten erstellt werden. Die 
Bestellung von Sonderleistungen muss bis zum 

28.08.2026 erfolgen. Danach fällt seitens der beauf-
tragten Dienstleistungsunternehmen ein Säumniszu-

schlag von 25 % an.  
 
Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, Aufträge 

von Dritten ausführen zu lassen. Die allgemeine Be-
wachung des Geländes wird von der Veranstalterin 
veranlasst. Bewachung, Standreinigung sowie Versi-

cherung des Standes obliegen dem/der Aussteller:in. 
Für die Bewachung und Standreinigung stehen Ver-

tragsfirmen zur Verfügung. Es wird dem/der Ausstel-
ler:in dringend nahegelegt, für sein/ihr Messe-/Aus-
stellungsgut auf eigene Kosten eine Haftpflichtversi-

cherung abzuschließen. 
 
13) Zahlungsbedingungen 
Die Rechnungstellung erfolgt nach Zulassung. Alle 
Rechnungsbeträge sind ohne Abzüge zu begleichen. 

Die Rechnungsbeträge sind direkt nach Erhalt der 
Rechnung zu zahlen. Bevor der oder die Aussteller:in 
seine Rechnungen nicht bezahlt hat, kann er oder sie 

den Standplatz nicht beziehen. 
 
14) Rücktritt/Nichtteilnahme des/der Aus-steller:in 
und pauschalierter Schadenersatz-anspruch 
Nachdem ein Vertrag über die Teilnahme an der 

Messe durch Zugang der Anmeldebestätigung zu-
stande gekommen ist, hat der/die Aussteller:in grund-
sätzlich die volle Ausstellungsgebühr (exklusive Ne-

benkosten) auch dann an die Veranstalterin zu zahlen, 
sofern er/sie den Vertrag kündigt (storniert) oder aus 

anderen Gründen nicht an der Veranstaltung teil-
nimmt.  
 

Erfolgt die Kündigung (Stornierung) von dem jeweils 
geschlossenen Vertrag mehr als zwei Monate vor Ver-
anstaltungsbeginn, hat der/die Aussteller:in an die 

Veranstalterin 50 % der Ausstellungsgebühr (exklu-
sive Nebenkosten) zu zahlen; erfolgt die Kündigung 

(Stornierung) innerhalb von zwei Monaten vor Veran-
staltungsbeginn, sind 100 % der Ausstellungsgebühr 
(exklusive Nebenkosten) an die Veranstalterin zu ent-

richten.  
 

15) Sicherheitsvorschriften 
Das Ausstellungsgelände darf mit max. 5 km/h, nur 
zum Be- und Entladen befahren werden. Es gilt die 

StVO. Lieferfahrzeuge müssen nach zügiger Entladung 
aus dem Anfahrtsbereich entfernt werden. Während 
der Öffnungszeiten ist jeglicher Verkehr auf dem Aus-

stellungsgelände verboten. Feuerlöschgeräte, Not-
ausgänge und Hinweisschilder müssen direkt erreich-

bar bzw. deutlich sichtbar sein. Die Gänge sind als Ret-
tungswege immer freizuhalten. 
 

16) Reinigung/Entsorgung 
Grundsätzlich sind alle Aussteller:innen verpflichtet, 
den von ihnen produzierten Abfall in getrennten Frak-

tionen, in den vom Vertragsunternehmen ausgegebe-
nen Müllsäcken bzw. Containern, zu sammeln und zu 



 

 

 

 

Besondere Teilnahmebedingungen LEBEN UND TOD Freiburg 2026 

entsorgen. Jegliche Verunreinigung der Hallenböden 
und des Außengeländes ist verboten. Anfallende Rei-

nigungskosten hat der/die Aussteller:in zu 
tragen. 
 

17) Gestaltung 
Im Interesse eines repräsentativen Gesamterschei-
nungsbildes der Messe ist der/die Aussteller:in beim 

Standbau an die Genehmigung der Veranstalterin und 
dessen Anweisung gebunden. Für Werbezwecke steht 

der gemietete Stand bis zu einer Höhe von 2,50 m zur 
Verfügung. Transparente und Firmenschilder dürfen 
nicht aus dem Stand herausragen. Für Stände, welche 

die Normhöhe von 2,50 m überschreiten, ist eine 
schriftliche Genehmigung der Veranstalterin erfor-
derlich.  

 
Pflicht ist das Auslegen des Standes mit einem Bo-
denbelag und die Abgrenzung des Standes durch 
feste Standbegrenzungswände neutral zu den Nach-
barständen. In der Flächenmiete sind, mit Ausnahme 

des Marktstandes, keine Trennwände enthalten. 
 
Für die Gestaltung der virtuellen Ausstellerliste ist die 

Veranstalter:in verantwortlich.  
Die Veranstalter:in behält sich das Recht vor, Aufträge 

von Dritten ausführen zu lassen. 
 
18) Ausstellungsausweise 
Als Aussteller:in erhalten Sie je nach Standgröße kos-
tenlose Ausweise, gültig für die Zeit vom ersten bis 

zum letzten Veranstaltungstag: 
 
Marktstand = 4 m² = 2 Ausweise 

Standgröße = 6-10 m² = 3 Ausweise 
Standgröße = 12-18 m² = 4 Ausweise 
Standgröße ≥ 20 m² = 6 Ausweise 

 
Mitaussteller:innen erhalten jeweils 2 Ausstellungs-

ausweise. 
 
Zusätzlich zu den Ausstellungsausweisen erhalten Sie 

ein kostenloses, übertragbares Kongressbadge, das 
zur Teilnahme an den Vorträgen des Fachkongresses 
berechtigt. 

 
Jeder zusätzliche Ausstellungsausweis außerhalb des 

Kontingents wird mit 16,- € inkl. MwSt. berechnet. Die 
Anzahl der Kongressbadges bleibt dabei unverändert. 
Zusätzliche Ausweise können separat gebucht wer-

den. 
 
19) Datenschutz und Bildrechte 
Die von Ihnen im Rahmen der Anmeldung angegebe-
nen Daten werden lediglich zweckgebunden im Rah-

men der LEBEN UND TOD erhoben und zweckgebun-
den verarbeitet. Wir geben die Daten nur dann an 
Dritte weiter, wenn dies ein Gesetz vorschreibt oder 

Sie, zum Beispiel bei Kooperationsveranstaltungen, 
Ihre Einwilligung dazu erteilt haben. In einigen Fällen 

werden Ihre personenbezogenen Daten an Unterneh-
men gegeben, welche in unserem Auftrag Dienstleis-
tungen erbringen.  

 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten zur Ab-
wicklung des Vertrages auf der Grundlage des Art. 6 

Abs. 1 lit b der Datenschutz-Grundverordnung. Sie 
können nach Ablauf unserer Geschäftsbeziehung der 

Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten jeder-
zeit unter info@leben-und-tod.de widersprechen. 

Ihre personenbezogenen Daten werden dann für die 
Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsverpflichtung 
gesperrt und bei Wegfall der Zweckbindung gelöscht. 

Unsere Informationen zum Datenschutz nach Art. 13, 
Art. 14 und Art. 21 der EU-Datenschutzgrundverord-
nung können Sie über info@leben-und-tod.de anfor-

dern. 
 

Im Rahmen der Veranstaltung werden durch die 
Veranstalter:in Fotografien, Film-, Video- und 
Fernsehaufnahmen vom Veranstaltungs-geschehen, 

von Teilnehmenden, Ständen und ausgestellten 
Exponaten hergestellt. Die Aufnahmen werden unter 
Berücksichtigung des Kunsturhebergesetzes (Recht 

am eigenen Bild) unentgeltlich in 
Medienveröffentlichungen und für die 

veranstaltungsbezogene Eigenwerbung der 
Veranstalterin verwendet. Sollten Sie dies nicht 
wünschen, sprechen Sie bitte die Fotograf:innen oder 

unser Messeteam an den Ein- und Ausgängen an. 
Gerne können Sie uns auch per E-Mail kontaktieren: 
info@leben-und-tod.de.  

 
Der/die Aussteller:in garantiert, dass die 

Veranstalterin über von dem/der Aussteller:in 
gelieferte Foto- bzw. Filmaufnahmen frei verfügen 
darf, dass die Aufnahmen frei von Rechten Dritter 

sind, und dass abgebildete Personen mit der 
Veröffentlichung einverstanden sind, ohne dass 

hierfür irgendwelche Vergütungen zu leisten sind. 
Dies gilt auch für die Verwendung in der Werbung. 
Der oder die Aussteller:in stellt die Veranstalter:in 

von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die gegen ihn 
aus der Verwendung der Foto- bzw. Filmaufnahmen 
erhoben werden. 

 
20) Messe-/Ausstellungsverzeichnis 
Die Veranstalterin gibt ein offizielles gedrucktes, al-
phabetisches Ausstellungsverzeichnis heraus. Die Ein-
tragung in das Verzeichnis umfasst den Firmennamen, 

eine Kurzbeschreibung des Angebots sowie die Hal-
len- und Standnummer. Die Aufnahme in das Ver-
zeichnis ist obligatorisch. Zusätzliche Leistungen kön-

nen bei der Veranstalterin kostenpflichtig bestellt 
werden. Es werden keine Fremdfirmen für die Erstel-

lung des Ausstellerverzeichnisses beauftragt. 
 
21) Mündliche Vereinbarungen 
Änderungen und Ergänzungen der Bedingungen be-
dürfen der Schriftform. Mündliche Abmachungen 

müssen, um Gültigkeit zu erlangen, von der Veranstal-
terin schriftlich bestätigt werden. 
 
22) Schlussklausel 
Sollten einzelne Punkte aus dieser Bedingung unwirk-
sam sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit 

des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Es gilt aus-
schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land. 
 
Alleiniger Erfüllungsort, unabhängig vom tatsächli-

chen Veranstaltungsort, für Lieferung, Leistung und 
Zahlung ist Berlin. 
 

Sind beide Vertragsparteien Kaufleute, so ist aus-
schließlicher Gerichtsstand sich aus dem Vertragsver-

hältnis unmittelbar oder mittelbar ergebender Strei-
tigkeiten Berlin. 
 

Berlin, Oktober 2025 
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